
Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt die Verbandsversammlung am
25.03.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

I. Feststellungsbeschluss 

Salem Gemeindeverwaltungsverband

EUR

1. Ergebnisrechnung

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 23.566,68

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen -23.566,68

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 0,00

1.4 Außerordentliche Erträge 0,00

1.5 Außerordentliche Aufwendungen 0,00

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 0,00

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 0,00

2. Finanzrechnung

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.985,68

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -23.566,68

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) -4.581,00

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo 2.4 u.2.5) 0,00

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) -4.581,00

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit
(Saldo aus 2.8 und 2.9)

0,00

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres
(Saldo aus 2.7 und 2.10)

-4.581,00

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- u. Auszahlungen 0,00

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 17.032,32

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) -4.581,00

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
(Saldo aus 2.13 und 2.14)

12.451,32

3. Bilanz

3.1 Immaterielles Vermögen 0,00

3.2 Sachvermögen 0,00

3.3 Finanzvermögen 36.018,00

3.4 Abgrenzungsposten 0,00

3.5 Nettoposition 0,00

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 36.018,00

3.7 Basiskapital und Kapitalrücklage 0,00

3.8 Rücklagen 0,00

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00

3.10 Sonderposten 0,00

3.11 Rückstellungen 0,00

3.12 Verbindlichkeiten 6.620,00

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 29.398,00

3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) 36.018,00
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Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
Salem Gemeindeverwaltungsverband

Nr. Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen drittvorange-
gangenes Jahr

zweitvorange-
gangenes Jahr

Vorjahr Haushaltsjahr

1. beim ordentlichen Ergebnis

1.1 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Minderung des Basiskapitals nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform
des Gemeindehaushaltsrechts

0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich
des ordentlichen Ergebnisses

0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital 0,00 0,00 0,00 0,00

2. beim Sonderergebnis

2.1 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus
Überschüssen des Sondergebnisses

0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Verrechnung eines Fehlbetrags beim  Sonderergebnis mit dem Basiskapital 0,00 0,00 0,00 0,00
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Salem, den 25.03.2024 
 

Manfred Härle   
Verbandsvorsitzender 
 

Der Jahresabschluss einschließlich des Berichts der Verwaltung (Rechenschaftsbericht) liegt zur 
Einsichtnahme in der Zeit vom 22.04.2024 bis 30.04.2024 je einschließlich im Rathaus Salem, Am  
Schlosssee 1, Zimmer 3.13, während der Sprechzeiten zur Einsichtnahme aus. 


